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§ 25

Befreiung vom Besuch der Berufsschule

 

(1) Die Schulbehörde hat von Amts wegen oder über Ansuchen des für die Erfüllung der Schulp icht Verantwortlichen

physisch oder psychisch behinderte Jugendliche, denen der Schulbesuch nicht zumutbar ist, von der Schulp icht ganz

oder teilweise zu befreien.

 

(2) Berufsschulp ichtige sind von der Schulbehörde von Amts wegen oder über Ansuchen vom Besuch der

Berufsschule jeweils für ein Schuljahr oder die Dauer eines Lehrganges zu befreien, wenn die Dauer des Schulweges

unzumutbar ist und ihre Aufnahme in ein Schülerheim wegen Überfüllung nicht möglich ist, oder wenn die Erfüllung

der Berufsschulpflicht aus Gründen, die in der Person des Schulpflichtigen liegen, nicht zugemutet werden kann.

 

(3) Befreiungen nach Abs 1 und 2 sind zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen hiefür nicht mehr gegeben sind.

In Kraft seit 25.02.1993 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/25
file:///

	§ 25 K-LSchG
	K-LSchG - Kärntner landwirtschaftliches Schulgesetz 1993 - K-LSchG


